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§ 816 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

Bei der Versicherung von Gütern haftet der Versicherer für keinen Unfall, soweit die Beförderung der Güter nicht mit

dem dazu bestimmten Schi,e geschieht. Er haftet jedoch nach Maßgabe des Vertrags, wenn die Güter, nachdem die

Gefahr für ihn bereits zu laufen begonnen hat, ohne Auftrag und ohne Zustimmung des Versicherten in anderer Art als

mit dem zur Beförderung bestimmten Schi,e weiterbefördert werden oder wenn dies infolge eines Unfalls geschieht,

es sei denn, daß sich der Unfall auf eine Gefahr gründet, die der Versicherer nicht zu tragen hat.

In Kraft seit 01.03.1939 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 816 UGB
	UGB - Unternehmensgesetzbuch


